
 
 
 
 
 
 
 

Lohnverrechnung 
 
 
 
 
 

Wichtige Punkte und einige Infos 
 

zum 01. Jänner 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
Einige Werte ab 1.1.2009 

 

Geringfügigkeitsgrenze (monatlich) €   357,74 

Kilometergeld €       0,42 

Höchstbemessungsgrundlage 
in der Sozialversicherung (monatlich) € 4.020,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldevorschriften 
 
 
 
 
Zur Erinnerung: 
 
 
Ab 1.1.2008 ist jeder Dienstnehmer VOR Arbeitsantritt bei der Sozialversicherung 
anzumelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

AVISO ANMELDEFORMULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name und Versicherungsnummer …………………………………………………………….. 
des Dienstnehmers 
 
 
 
Ort und Tag der Beschäftigungsaufnahme: ……………………………………………………. 
 
 
 
Ihre Beitragsnummer: ………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fax: 05/780 761 
 
Telefon: 05/780 760 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Reisekostenabrechnungen 
 
 
 
 

• Übermitteln Sie uns   a l l e   Reisekostenabrechnungen, damit wir diese bei der 
Lohnverrechnung berücksichtigen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überstundenzuschläge 
 
 
 
 
Das Ausmaß der steuerbegünstigten Überstundenzuschläge wurde auf zehn maximal 50%ige 
Überstundenzuschläge, maximal € 86,00 pro Monat, erhöht (bisher 5 Zuschläge maximal € 
43,00). 
 
Zeitaufzeichnungen sind   d r i n g e n d   erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Behinderte 
 
 
 
 

• Gibt es in Ihrem Betrieb begünstigte Behinderte? 

• Für diese Dienstnehmer gibt es eine Befreiung von der Kommunalsteuer und vom 

Familienlastenausgleichsfonds. 

• Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Sie behinderte aufnehmen oder ein Dienstnehmer 

unter das Behinderteneinstellungsgesetz fällt (ab 50 % Behinderung) 

 


